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Arbeitgeber darf sich bei der Einstellung eines Lehrers nach früher Stasi-Mitarbeit erkundigen

Ein Arbeitnehmer wurde im Jahre 2000 vom Freistaat Thüringen als Lehrer für Sport und Werken eingestellt. Vor dem Abschluss des Arbeitsvertrages wurde er in einer Erklärung gefragt, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) oder dem Amt für nationale Sicherheit zusammengearbeitet habe. Dies verneinte er, obwohl er in dem Zeitraum von 1998 bis 1989 dem MfS Informationen über Personen aus seinem beruflichen Umfeld erteilt hatte. Der Arbeitnehmer wurde im Folgenden an einer Sonderschule für Lernbehinderte eingesetzt. Nach etwa einem Jahr erfuhr sein Arbeitgeber über eine Mitteilung der Bundesbeauftragten von seiner MFS Tätigkeit. Er kündigte ihm außerordentlich. Als der Arbeitnehmer hiergegen vor dem Arbeitsgericht Klage erhob, kündigte der Arbeitgeber ihm ordentlich und focht den Arbeitsvertrag wegen arglistiger Täuschung an.

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund der Anfechtung des Arbeitsvertrages wegen arglistiger Täuschung beendet ist. Die Anfechtung sei nicht durch die ausgesprochene Kündigung ausgeschlossen gewesen. Der Arbeitnehmer habe die Frage nach einer Stasi-Mitarbeit unzutreffend beantwortet. Die Frage sei zulässig gewesen, weil der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an der Beantwortung habe. Eine Eignung zum Lehrerberuf bestehe nur, wenn der Betreffende die Verfassung respektiere. Dies sei bei einer früheren Stasi-Mitarbeit auch dann zweifelhaft, wenn diese etwa zehn Jahre zurückliege. Auch lernbehinderte Schüler müssten vor einer unzulässigen Beeinflussung geschützt werden. Sie seien sogar besonders schützenswert.

BAG vom 16.12.2004, Az. 2 AZR 148/04

Arbeitgeber braucht auch eine Kündigung während der Probezeit nicht zu begründen

Ein wiederverheirateter Kirchenmusiker gehörte der katholischen Kirche an und war für sechs Jahre in einer Kirchengemeinde tätig. Er war vorher nicht nach seiner familiären Situation gefragt worden. Er bewarb sich bei einer anderen Gemeinde und wurde dort vorbehaltlich der Genehmigung durch das zuständige Bistum als Kirchenmusiker eingestellt. Dabei wurde eine Probezeit von sechs Monaten vereinbart. Fünf Tage vor Ablauf der Probezeit wurde ihm gekündigt, ohne dass ihm die Gründe mitgeteilt wurden. Darüber hinaus wurde durch das Bistum die Genehmigung endgültig verweigert. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass das Arbeitsverhältnis nicht mehr bestand. Es könne offen bleiben, ob wegen der fehlenden Genehmigung ein wirksamer Vertragsschluss erfolgt sei. Jedenfalls sei das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung wirksam beendet worden. Der Arbeitgeber sei normalerweise nicht verpflichtet, diese zu begründen. Durch die Kündigung kurz vor Ablauf der Probezeit sei nicht gem. § 242 BGB gegen Treu und Glaube verstoßen worden, weil keine Anhaltspunkte für eine Missachtung seiner Persönlichkeit ersichtlich seien. Sofern die Kündigung wegen seiner Wiederverheiratung erfolgt sei, verstoße dies nicht gegen Treu und Glaube. Hierin sei ein Verstoß gegen seine Loyalitätspflichten gegenüber seinem kirchlichen Arbeitgeber zu erblicken.

BAG vom 16.09.2004, Az. 2 AZR 447/03
Kündigung während der Probezeit in einer Ausbildung

Der Betroffene wurde zunächst für fast fünf Monate als Hilfskraft im Verkauf beschäftigt. Im Anschluss daran wurde mit dem gleichen Betrieb ein Berufsausbildungsvertrag als Verkäufer im Einzelhandel abgeschlossen, der eine Probezeit von drei Monaten vorsah. Nach dem Ablauf von zwei Monaten wurde dem Auszubildenden gekündigt. Dieser verlangt nunmehr für den Zeitraum von zwei weiteren Wochen die Ausbildungsvergütung. Nach seiner Ansicht sei die Kündigung erst nach Ablauf der Probezeit erfolgt. Aufgrund seiner vorhergehenden Beschäftigung hätte nur die gesetzliche Mindestprobezeit von einem Monat vereinbart werden dürfen. Überdies sei das Absehen von einer Kündigungsfrist in § 15 Abs. 1 BBiG verfassungswidrig.

Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage des Auszubildenden ab. Diesem stehe die geltend gemachte Ausbildungsvergütung für zwei weitere Wochen nicht zu. Das Berufsausbildungsverhältnis habe am Tage des Ausspruches der Kündigung geendet. Die Zulässigkeit der vorliegenden Probezeitvereinbarung ergebe sich daraus, dass nach der gesetzlichen Regelung des § 13 Abs. 2 BBiG in einem Ausbildungsverhältnis eine Probezeit zwischen eins und drei Monaten vorgesehen sein dürfe. Auch im Falle einer vorhergehenden Beschäftigung brauche sich die Probezeit nicht auf einen Monat zu beschränken. Durch die Vereinbarung einer dreimonatigen Probezeit werde der Betreffende auch bei einer vorhergehenden Beschäftigung nicht unangemessen benachteiligt. Darüber hinaus verstoße das Absehen von jeglicher Kündigungsfrist im Bereich der Berufausbildung nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Eine Ausbildung sei nicht mit einem normalen Arbeitsverhältnis vergleichbar. Ziel der Ausbildung sei vor allem die Vermittlung von Fertigkeiten und nicht der Broterwerb.

BAG vom 16.12.2004, Az. 6 AZR 127/04

Fristlose Kündigung wegen des Diebstahls eines Frischkäses

Der Arbeitnehmer war in einem Markt als Schlachtergeselle beschäftigt gewesen. Nachfolgend schloss er mit seinem Arbeitgeber einen Altersteilzeitvertrag ab. Dieser sah vor, dass er für die nächsten zwei Jahre arbeiten und für weitere zwei Jahre von der Arbeit freigestellt werden sollte. Während der Freistellung sollte nur eine außerordentliche Kündigung zulässig sein. Etwa ein Monat nach Beginn der Freistellungsphase steckte er in dem Markt einen Frischkäse in die vordere Hosentasche und bezahlte diesen nicht an der Kasse. Hierzu hab er an, dass er dies nicht absichtlich getan habe. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Er war zu dieser Zeit Ersatzmitglied im Betriebsrat und bei seinen Kollegen bekannt. Sein Arbeitgeber kündigte ihm daraufhin fristlos.

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein stellte fest, dass die außerordentliche Kündigung zulässig sei. Aufgrund der Wegnahme des Frischkäses bestehe der dringende Tatverdacht eines Diebstahls, der als wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB anzusehen sei. Ein derartig gewichtiger Verstoß berechtigte zur außerordentlichen Kündigung, weil das Vertrauensverhältnis hierdurch erheblich zerstört worden sei. Der Arbeitnehmer habe bislang Zutritt in Teile des Betriebes gehabt, die nicht für Kunden zugänglich seien. Zudem dürfe nicht der Verdacht entstehen, dass er aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Betriebsrat bevorzugt behandelt werde.

LAG Schleswig-Holstein vom 18.01.2005, Az. 2 Sa 413/04
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